
Die Verbraucherinsolvenz

– Reihe: KURZRATGEBER – Band 18 –
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INFO:

Wenn Sie als Verbraucher vor Rechnungen und Schulden nicht wissen, wo Ihnen der Kopf steht, gibt

es für Sie die Möglichkeit innerhalb von 6 Jahren (faktisch ca. 6 ½ bis 7 Jahre) schuldenfrei zu

werden.
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ichten Sie Ihre Schulden und tragen Sie alle Unterlagen zusammen. Hierzu können Sie auch die

läubiger anschreiben und um Schuldenaufstellungen bitten. Zur Forderungsbezifferung sind die

läubiger ohnehin verpflichtet.

tellen Sie fest, dass Sie diese Schulden nicht innerhalb der nächsten 6-7 Jahre von selbst ablösen

önnen, sollten Sie dringend über eine Insolvenz nachdenken.

enden Sie sich hierzu vertrauensvoll an Ihren Rechtsanwalt oder an eine qualifizierte

chuldnerberatung. Letztere arbeiten – soweit diese seriös sind – kostenfrei. Auch beim Rechtsanwalt

esteht die Möglichkeit schon eine abschließende Gebühr in Höhe von 10,00 Euro rechtssicher beraten

u werden (Beratungshilfeschein vom Amtsgericht).


